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SONDERBEDINGUNGEN

SIMPLYGREEN ÖKOSTROM

Der Tarif SimplyGreen Ökostrom gilt für Kunden mit einer durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauchs- 
menge von bis zu 50.000 kWh, die uns den Lieferauftrag innerhalb von zwei Wochen ab dem Angebotsdatum 
erteilen. Ein Liefervertrag kommt darüber hinaus nur dann zustande, wenn der Lieferbeginn spätestens auf den  
1. des fünften auf das Angebotsdatum folgenden Kalendermonats fällt. Andernfalls wird die ENTEGA Energie 
GmbH ein neues Angebot unterbreiten.

Die Bruttopreise ergeben sich aus den Nettopreisen zzgl. aktuell gültiger Umsatzsteuer. 

Die Nettopreise enthalten die Netznutzungsentgelte, die Konzessionsabgabe und die gesetzlichen Abgaben 
und Steuern (mit Ausnahme der Umsatzsteuer). Die Preise gelten nicht für elektrische Heizungen und Leistungs-
messung.

Preisänderung
Für Preisänderungen gelten die Regelungen unter Ziff. 2 sowie der Ziff. 8.1 Satz 2 der beigefügten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der ENTEGA Energie GmbH über die Lieferung von Energie (Strom und/oder Erdgas) 
(nachfolgend: ENTEGA AGB). Eine Preiserhöhung ist zudem grundsätzlich erstmals nach Ablauf von 12 Monaten 
ab Lieferbeginn möglich (Preisgarantie). Ausgenommen von der Preisgarantie sind Änderungen der  folgenden 
Preisbestandteile: Umsatzsteuer, Stromsteuer sowie das Inkrafttreten neuer Steuern, Abgaben oder sonstiger 
staatlich veranlasster, die Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder den Ver-
brauch von elektrischer Energie betreffender Mehrbelastungen oder Entlastungen. Diesbezügliche Preisände-
rungen erfolgen auch während der Preisgarantie gemäß Ziff. 2 der ENTEGA AGB.

Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Der Vertrag kann nach Maßgabe der Regelungen unter Ziff. 8 der ENTEGA 
AGB gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht nach Maßgabe der Regelungen unter Ziff. 8 der ENTEGA AGB 
 gekündigt, verlängert sich die Vertragslaufzeit nach Ablauf automatisch jeweils um weitere 12 Monate. Im Falle 
der Kündigung endet der Vertrag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung gemäß der maßgeblichen 
 Regelung unter Ziff. 8 der ENTEGA AGB.

Verbraucherbeschwerde
Bei einer Beschwerde, insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualität der Leistungen unseres Unterneh-
mens betreffend die Belieferung mit Energie oder die Messung der gelieferten Energie,  stehen wir Ihnen unter 
folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: ENTEGA Energie GmbH, Frankfurter Straße 100, 64293 Darmstadt,   
Telefon: 0800 4800 910 (kostenfrei),  E-Mail: beschwerdesimplygreen@entega.de.

Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ihnen und unserem Unternehmen über die Belieferung mit Energie   
bzw. die Messung der Energie können Sie sich nach Maßgabe des § 111b EnWG an die Verbraucherschlichtungs-
stelle wenden: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrich straße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 2757240-0, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de, Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de. ENTEGA ist zur Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren verpflichtet.

Durch die Einreichung der Beschwerde bei der Verbraucherschlichtungsstelle wird die Verjährung nach Maßgabe 
des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB gehemmt. Ferner besteht bei der Bundesnetzagentur unter folgenden Kontaktdaten 
ein Verbraucherservice Elektrizität/Gas: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 80 01, 53105 Bonn. Internetseite: www.bundesnetzagentur.de, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de, Fax: 030 22480-323.

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter www.ec.europa.eu/
consumers/odr finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten 
aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen zu nutzen. Fragen oder Beschwerden im Zusammen-
hang mit Ihrem Energieliefervertrag können per E-Mail an unseren Verbraucherservice (beschwerde@entega.de) 
gerichtet werden. 
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SONDERBEDINGUNGEN

SIMPLYGREEN ÖKOSTROM

Neukundenprämie
Die im Rahmen der Kooperation angebotene Wunschprämie gilt für ENTEGA Neukunden bei Abschluss des 
Kooperationstarifs SimplyGreen Ökostrom von ProSiebenSat.1 und ENTEGA und der unten angegebenen Min-
destabnahmemenge Strom im ersten Lieferjahr. Dieses Angebot gilt für ENTEGA Neukunden in ausgewählten 
Vertriebsgebieten bei Vertragsabschluss über den vorliegenden Vertriebsweg. Neukunde in Bezug auf die 
Gewährung der Prämie ist jeder, der einen neuen oder weiteren Zähler zur Belieferung mit Energie anmeldet, 
ohne einen anderen Zähler abzumelden. Zusätzlich darf für den neu angemeldeten Zähler mindestens sechs 
Monate lang kein Vertrags verhältnis zwischen ihm und ENTEGA hinsichtlich der Belieferung mit Energie 
 bestanden haben. Bei Widerruf des Vertrages wird keine Prämie gewährt.

Bei Entscheidung für die Rabattprämie wird Ihnen ein prozentualer Rabatt in der angegebenen Höhe auf die 
Gesamtkosten des tatsächlichen Stromverbrauchs innerhalb des ersten Belieferungsjahres gewährt und 
auf der ersten Jahresverbrauchsabrechnung verrechnet. 

Bei Entscheidung für die Sachprämie gilt eine Mindestabnahmemenge von 1.000 kWh Strom im ersten Liefer-
jahr. Daneben gilt Folgendes: Das Einlösen der Prämie erfolgt innerhalb des ENTEGA Prämienshops. Den 
Link zur Prämienplattform erhalten Sie von ENTEGA per E-Mail. Wenn es sich bei Ihrem Auftrag um einen 
Lieferantenwechsel handelt, erfolgt der Versand nach Vertragsbestätigung innerhalb von vier Wochen, 
 jedoch nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist. Sofern es sich bei Ihrem Auftrag um einen Neueinzug handelt, 
erhalten Sie den Link nach Ablauf der Widerrufsfrist und Eingang der ersten Abschlagszahlung bei ENTEGA. 
Die zur Verfügung stehenden Sachprämien werden Ihnen im Prämienshop angezeigt, hier können Sie eine 
 Prämie auswählen. Die einmal erfolgte Prämienauswahl kann nicht geändert werden. Eine Barauszahlung 
der Prämie ist nicht möglich. ENTEGA behält sich vor, eventuell anfallende Versandkostenpauschalen an den 
 Kunden weiterzugeben. Diese werden im Prämienshop angezeigt.

Der Versand Ihrer Sachprämie wird durch unsere Prämiendienstleister Cadooz GmbH, Osterbekstraße 90b, 
22083 Hamburg sowie Veritas Data GmbH, Bunsenstraße 2a, 64293 Darmstadt und deren Dienstleister durch-
geführt. Zu diesem Zweck werden Ihre persönlichen Daten (Liefer-/E-Mail-Adresse) an die genannten Dienst-
leister weiter gegeben.

Kundenportal MeineENTEGA
Mit der Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie ENTEGA, Ihnen eine E-Mail für die Registrierung für das 
kostenfreie Kundenportal MeineENTEGA zu schicken. ENTEGA wird Ihnen im Anschluss an die Vertragsbestäti-
gung eine E-Mail mit einem Link zur Registrierung zukommen lassen. MeineENTEGA bietet viele nützliche  
Services sowie exklusive Angebote, außerdem leisten Sie mit Ihrer Registrierung aktiv einen Beitrag zum  
Klimaschutz, denn Rechnungen per Post entfallen dank der Onlineverwaltung.

Ihr Benutzerkonto können Sie jederzeit im Bereich „Persönliche Daten“ löschen. Für die Nutzung von MeineENTEGA 
ist Ihre aktuell gültige E-Mail-Adresse notwendig. Außerdem verpflichten Sie sich, Ihre Zugangsdaten vertraulich 
zu behandeln.



Zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungs-
netz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) bzw. zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV).                                             Stand: 01.08.2013

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN
STROM UND GAS DER ENTEGA ENERGIE GMBH, DARMSTADT

netto brutto

Mahnung (Ausnahme: Erstmahnung, sofern nicht Verzug bereits 
ohne Mahnung eingetreten ist)

2,50 Euro* –

Rücklastkosten (zzgl. Fremdbankkosten) 6,50 Euro* –

Inkassogang (sofern es nicht zu einer Sperrung kommt) 60,83 Euro* –

Unterbrechung/Wiederherstellung der Versorgung  Es werden die durch den Netzbetreiber bzw. dessen Dienstleister in Rechnung gestellten Kosten weiterberechnet.

Die Wiederherstellung des Anschlusses wird insbesondere von der vollständigen Bezahlung der durch die Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung 
 entstandenen Kosten abhängig gemacht. 

Zinssatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungsvereinbarungen:
gem. § 288 I BGB für Verbraucher 5 % -Punkte über dem Basiszinssatz
gem. § 288 II BGB für Unternehmer 8 % -Punkte über dem Basiszinssatz

netto brutto

Auf Wunsch des Kunden erteilte zusätzliche Rechnungskopie/Zweitrechnung 4,20 Euro 5,00 Euro

Auf Wunsch des Kunden erteilte außerordentliche Zwischenabrechnung
•  bei Selbstablesung durch den Kunden
•  bei Ablesung durch ENTEGA
Vom Kunden zu vertretende Rechnungsanpassung

10,00 Euro

15,00 Euro

11,90 Euro

17,85 Euro

Vom Kunden veranlasste Änderung des Fälligkeitszeitpunktes 5,00 Euro 5,95 Euro

Adressfeststellungen 5,00 Euro 5,95 Euro

Dem Kunden ist jeweils gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich geringer als die Pauschale entstanden ist.

Es werden die durch den Netzbetreiber in Rechnung gestellten Kosten weiterberechnet.

Zzgl. der durch das jeweilige Einwohnermeldeamt in Rechnung gestellten Kosten.

(inkl. 19 % USt.)

(inkl. 19 % USt.)

PREISE BEI ZAHLUNGSVERZUG, UNTERBRECHUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER VERSORGUNG, 
ZWEIT-/ZWISCHENRECHNUNG, SONDERABLESUNG UND SONSTIGES
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NACHPRÜFUNG VON MESSEINRICHTUNGEN
Soweit der Kunde Kosten für die Nachprüfung von Messeinrichtungen zu tragen hat und die ENTEGA Energie GmbH (nachfolgend: ENTEGA) die Kosten der Nachprüfung der 
Messeinrichtung bereits gegenüber dem Messstellenbetreiber, der Eichbehörde oder der staatlich anerkannten Prüfstelle gezahlt hat, so hat der Kunde der ENTEGA die gezahlten 
Kosten zu erstatten.

ABRECHNUNG UND ABSCHLAGSZAHLUNGEN
Der Gasverbrauch bzw. Elektrizitätsverbrauch des Kunden wird in der Regel jährlich einmal festgestellt und abgerechnet. Der Kunde zahlt auf den voraussichtlichen Betrag der 
Jahresrechnung im laufenden Abrechnungsjahr 11 monatliche Abschläge (Teilbeträge) an die ENTEGA. Die Abschläge enthalten die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer. 
Abweichend von einem jährlichen Turnus bietet ENTEGA unter Abschluss einer gesonderten Vereinbarung auch eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung an.

ZAHLUNGSWEISE
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise per Überweisung oder per Lastschrift zu leisten. Die maßgeblichen Bankverbindungen der ENTEGA sind in den 
 Vordrucken für Rechnungen und Abschläge ausgewiesen. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der in den jeweiligen Rechnungen genannten Fälligkeits termine ist der 
 Eingang der Zahlung bei der ENTEGA.

STEUERN UND ABGABEN
Die Bruttopreise enthalten die jeweils gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer – derzeit in Höhe von 19 %.

INKRAFTTRETEN
Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung zum 01.11.2013 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen Strom und Gas der ENTEGA vom 01.11.2011.

*Die mit * gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer.



 A.  FÜR ALLE STROM- BZW. ERDGASPRODUKTE GÜLTIGE BEDINGUNGEN

 1. Zustandekommen des Vertrags, Lieferbeginn und Energielieferung
 1.1 Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass die ENTEGA Energie GmbH (nachfolgend ENTEGA 

genannt) den Auftrag des Kunden in Textform bestätigt (Vertragsbestätigung), wobei ENTEGA 
dem Kunden unverzüglich, längstens innerhalb einer Frist von 3 Wochen ab der Absendung/ 
Abgabe der Auftragserklärung des Kunden an ENTEGA, bestätigen wird, ob und zu welchem 
Termin sie den Kunden beliefern wird. Mit Zustandekommen dieses Vertrags verpflichtet sich 
ENTEGA, dem Kunden dessen gesamten leitungsgebundenen Strom- und/oder Erdgas- 
 bedarf ab dem von ENTEGA gemäß Ziff. 1.3 bestätigten Zeitpunkt an die im Auftragsformular 
angegebene Entnahmestelle zu liefern. Der Kunde ist für die Dauer des Vertrags verpflichtet, 
seinen gesamten leitungsgebundenen Strom- und/oder Erdgasbedarf aus den Strom- bzw. Erd-
gaslieferungen der ENTEGA zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenan-
lagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus  erneuerbaren 
Energien; ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitäts-
bedarfs bei Aussetzen der Stromversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate 
dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur 
 Erprobung betrieben werden. Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Span-
nungsart bzw. welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus 
der Stromart und Spannung bzw. Gasart des jeweiligen Elektrizitäts- bzw. Gasversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Strom bzw. Gas entnimmt, 
angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen 
ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhe-
druck des Gases ergeben sich aus den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers zu den 
allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt.

 1.2 Die Lieferung setzt einen bestehenden Anschluss an das Netz des allgemeinen Netzbe -
treibers voraus. Allgemein übliche Verbrauchsgeräte müssen einwandfrei betrieben werden 
können.

 1.3 Für Kunden, die von einem anderen Lieferanten zu ENTEGA wechseln, ist Lieferbeginn der 
vom Kunden im Auftrag angegebene Termin, frühestens jedoch der Tag, der jenem Tag folgt, auf 
den der Versorgungsvertrag mit dem bisherigen Lieferanten des Kunden wirksam gekündigt 
wurde. ENTEGA wird dem Kunden den Zeitpunkt des Lieferbeginns unverzüglich in Textform 
mitteilen.

 2. Preisänderungen
 2.1 Im Strompreis sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die 

Umsatzsteuer, die Stromsteuer, die an den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, die Kosten 
für den Messstellenbetrieb – mit Ausnahme der Entgelte für den Messstellenbetrieb von 
 modernen Messeinrichtungen (mME) und intelligenten Messsystemen (iMS) gem. Messstellen -
betriebsgesetz (MsbG) –, die Kosten der Abrechnung, die Konzessionsabgabe, die Mehr -
be lastungen aus den Verpflichtungen des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) sowie 
die Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
(StromNEV-Umlage) und nach § 17 f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) (Offshore- Umlage). 
Im Gaspreis sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Um-
satzsteuer, die Energiesteuer (Regelsatz), die an den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, 
die Kosten der Abrechnung und die Konzessionsabgabe.

 2.2 Preisänderungen durch ENTEGA erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in 
Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 BGB 
zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch ENTEGA 
sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach 
Ziff. 2.1 maßgeblich sind. ENTEGA ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen 
verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preisermittlung ist ENTEGA verpflichtet, 
Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu  berücksichtigen und 
eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. ENTEGA 
nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. ENTEGA hat 
den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen 
nach denselben betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kostener-
höhungen. Insbesondere darf ENTEGA Kostensenkungen nicht später weitergeben als Kosten-
steigerungen.

 2.3 Änderungen der Preise werden erst nach Mitteilung in Textform an den Kunden wirksam, die 
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 

 2.4 Ändert ENTEGA die Preise, kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs- 
frist außerordentlich auf das Datum des Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. Hier- 
auf wird ENTEGA den Kunden in der Mitteilung in Textform über die bevorstehende Änderung 
ausdrücklich hinweisen.

 2.5 Die Kündigung bedarf der Textform. ENTEGA soll eine Kündigung unverzüglich nach Eingang 
in Textform bestätigen.

 2.6 Abweichend von Ziff. 2.2 bis 2.5 werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatz- 
steuer gesetz ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den 
Kunden weitergegeben. Die Ziff. 2.2 bis 2.5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben 
oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung/Gewinnung, Speicherung, 
Netznutzung (Übertragung/Fernleitung und Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer 
Energie bzw. von Erdgas betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden.

 3. Abrechnung, Abschlagszahlung und Zahlungsbedingungen
 3.1 Der Strom- bzw. Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 3 EnWG abgerechnet. 

 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so 
wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen 
 Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des 
 Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze.

 3.2 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann ENTEGA für die nach der letzten 
Abrechnung verbrauchte Elektrizität bzw. für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas 
eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der  Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Ändern sich die Strom- bzw. Gaspreise 
der ENTEGA, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst  werden. Ergibt sich bei der Ab-
rechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag 
unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. 
Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich 
zu erstatten.

 3.3 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die 
 Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständ licher 
Form auszuweisen.

 3.4 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von ENTEGA angegebenen Zeitpunkt, frühestens 
jedoch 12 Kalendertage nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Sofern der Kunde erst 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung seine Zahlungsweise gegenüber ENTEGA von Bank-
überweisung auf das Lastschriftverfahren ändert, erfolgt die erforderliche Vorankündigung des 
SEPA-Lastschrifteinzugs durch ENTEGA gegenüber dem Kunden mindestens zwei Werktage 
vor dem SEPA-Lastschrifteinzug, wobei auch in diesem Fall der SEPA-Lastschrifteinzug nicht 

vor Eintritt der Fälligkeit aus Satz 1 erfolgt. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsbe-
rechnungen berechtigen gegenüber ENTEGA zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als 
 doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

 3.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann ENTEGA, wenn sie erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für 
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
 erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund- 
lage nachzuweisen.

 3.6 Gegen Ansprüche der ENTEGA kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

 3.7 Sämtliche Rechnungen und Abschlagsforderungen sind vom Kunden entweder per Lastschrift 
oder per Überweisung zu begleichen. Daneben ist die ENTEGA berechtigt, dem Kunden die 
Möglichkeit der Zahlung über alternative Zahlungsmittel einzuräumen. Voraussetzung für die 
Zahlung über alternative Zahlungsmittel ist, dass der Kunde der ENTEGA eine über die 
 Vertragsdauer gültige, erreichbare E-Mail-Adresse und/oder Mobilfunknummer mitgeteilt hat. 
Der Kunde willigt hiermit ein, dass die ENTEGA die mitgeteilte E-Mail-Adresse und/oder Mobil-
funknummer nutzt, um per E-Mail und/oder per SMS dem Kunden das alternative Zahlungsmittel 
anzubieten und in diesem Zusammenhang Mitteilungen über Rechnungen, Abschlagsforde-
rungen und Mahnungen sowie die Zahlungsmöglichkeit selbst zu übersenden.

 4. Messeinrichtungen, Berechnungsfehler
 4.1 Die von ENTEGA gelieferte Strom- bzw. Erdgasmenge wird durch die Messeinrichtungen nach 

MsbG festgestellt.
 4.2 Erhält der Kunde moderne Messeinrichtungen (mME) oder intelligente Messsysteme (iMS) und 

werden ENTEGA von dem Messtellenbetreiber Entgelte für den Messstellenbetrieb in Rech-
nung gestellt, dann ist ENTEGA berechtigt, diese Kosten dem Kunden unter Beachtung der 
Regelungen zur Preisobergrenze gemäß MsbG in Rechnung zu stellen. Die erstmalige Erhebung 
sowie jede Änderung des Messentgelts gemäß dieser Ziffer 4.2 wird erst nach Mitteilung in 
Textform an den Kunden wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Erhe-
bung bzw. Änderung erfolgen muss. Erhebt ENTEGA erstmalig das Messentgelt gemäß dieser 
Ziffer 4.2 oder ändert es, kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
außerordentlich auf das Datum des Wirksamwerdens der Entgelter hebung bzw. -änderung kün-
digen. Hierauf wird ENTEGA den Kunden in der Mitteilung in Textform über die bevorstehende 
Änderung ausdrücklich hinweisen. Für die Kündigung gilt Ziffer 2.5.

 4.3 ENTEGA ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messein- 
richtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des  § 2 
Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag 
auf Prüfung nicht bei ENTEGA, so hat er diese zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Die Kosten der Prüfung fallen ENTEGA zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

 4.4 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt, so ist die Überzah- 
lung von ENTEGA zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die 
Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so 
ermittelt ENTEGA den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nach- 
folgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die 
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf-
grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellen-
betreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung 
zugrunde zu legen.

 4.5 Ansprüche nach Ziff. 4.4 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablese- 
zeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre  beschränkt.

 5. Ablesung
 5.1 ENTEGA ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die  sie vom 

Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten 
erhalten hat. ENTEGA kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder  verlangen, dass diese 
vom Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung nach Ziff. 3.1, 
 anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse der ENTEGA an 
einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall 
widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. ENTEGA darf bei einem berechtigten Wider-
spruch nach Satz 3 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

 5.2 Wenn der Netzbetreiber oder ENTEGA das Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten können, darf ENTEGA den Verbrauch auf der Grundlage der 
 letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn 
der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

 6. Zutrittsrecht
  Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf- 

tragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder der ENTEGA den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach Ziff. 5 erforderlich ist. Die 
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder 
im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen zugänglich sind.

 7. Umfang der Versorgung
 7.1 ENTEGA ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Strom- und/ 

oder Gasversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Sie hat die ihr 
möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen 
Nutzung der Kunde nach der Niederspannungs- bzw. Niederdruckanschlussverordnung berech-
tigt ist, zu den jeweiligen Strom- bzw. Gaspreisen und Bedingungen Strom/Gas der ENTEGA zur 
Verfügung zu stellen. Die Elektrizität bzw. das Gas wird für die Zwecke des Letztverbrauchs 
geliefert.

 7.2 ENTEGA ist verpflichtet, den Elektrizitäts- bzw. Gasbedarf des Kunden im Rahmen des § 41 
EnWG zu befriedigen und für die Dauer des Versorgungsvertrags im vertraglich vorgesehenen 
Umfang nach Maßgabe der Ziff. 7.1 jederzeit Elektrizität bzw. Gas zur Verfügung zu stellen. 
Dies gilt nicht, soweit die Strom- bzw. Gaspreise oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
ENTEGA zeitliche Beschränkungen vorsehen, soweit und solange der Netzbetreiber den Netz-
anschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungs-
bzw. Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat oder soweit und solange ENTEGA an 
der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität bzw. Gas durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist, gehindert ist.
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 7.3 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitäts- bzw. Gasversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, ENTEGA von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung 
auf nicht berechtigten Maßnahmen der ENTEGA nach Ziff. 9 beruht. ENTEGA ist verpflichtet, 
ihren Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den 
Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt 
sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

 8. Kündigung, Umzug
 8.1 Der Vertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen auf das Ende der Vertragslaufzeit gekündigt 

werden. Die außerordentlichen fristlosen Kündigungsrechte aus diesem Vertrag, insbesondere 
aus Ziff. 2.4, Ziff. 8.4 und Ziff. 15, bleiben jeweils unberührt. Bei einem Umzug des Kunden 
 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wird der Energieliefervertrag an der neuen 
 Lieferadresse – sofern ENTEGA die vereinbarte Leistung am neuen Wohnsitz des Kunden 
 anbietet – zu den bisherigen Konditionen, d. h. ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit 
und der sonstigen Vertragsinhalte, fortgesetzt. Der Kunde hat der ENTEGA die neue Anschrift 
und Zählernummer spätestens zwei Wochen vor dem Umzug in Textform mitzuteilen. ENTEGA 
wird daraufhin unverzüglich prüfen, ob sie die vereinbarte Leistung am neuen Wohnsitz des 
Kunden anbieten kann, und dem Kunden das Ergebnis der Prüfung mitteilen. Wird die Leistung 
von ENTEGA am neuen Wohnsitz nicht angeboten, ist der Kunde unter gleichzeitiger Vorlage 
einer Ummeldebescheinigung zur Kündigung des Vertrags unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von zwei Wochen zum Monatsende berechtigt. Erfolgt die Mitteilung bzw. die Kündigung 
verspätet oder gar nicht, läuft der Vertrag an der ursprünglichen Lieferstelle zu den vertraglich 
vereinbarten Konditionen weiter.

 8.2 Die Kündigung bedarf der Textform. ENTEGA soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich 
nach Eingang in Textform bestätigen.

 8.3 ENTEGA darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrags, ins  be-
sondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. ENTEGA wird einen Lieferanten- 
wechsel zudem zügig ermöglichen.

 8.4 ENTEGA ist in den Fällen der Ziff. 9.1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Strom- bzw. Gasversorgung wiederholt vor-
liegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Ziff. 9.2 ist ENTEGA zur fristlosen Kündi gung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziff. 9.2 Satz 2 und 3 gelten 
 entsprechend.

 9. Unterbrechung der Versorgung
 9.1 ENTEGA ist berechtigt, die Strom- bzw. Gasversorgung ohne vorherige Androhung durch den 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde diesen Allgemeinen Geschäftsbedin- 
gungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
 erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit bzw. Gas unter Umgehung, Beein- 
flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

 9.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsver- 
pflichtung trotz Mahnung, ist ENTEGA berechtigt, die Strom- bzw. Gasversorgung vier Wochen 
nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 
der Niederspannungs- bzw. Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der 
Strom- bzw. Gasversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinrei-
chende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. ENTEGA kann mit der 
Mahnung zugleich die Unterbrechung der Strom- bzw. Gasversorgung androhen, sofern dies 
nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungs verzugs darf 
ENTEGA eine Unterbrechung der Stromversorgung unter den in Sätzen 1 bis 3 genannten 
Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen 
mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 € in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe 
des Betrags nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben die-
jenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen ENTEGA und 
Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschie-
denen Preiserhöhung der ENTEGA resultieren.

 9.3 Der Beginn der Unterbrechung der Strom- bzw. Gasversorgung ist dem Kunden drei Werktage 
im Voraus anzukündigen.

 9.4 ENTEGA hat die Strom- bzw. Gasversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald 
die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleich-
bare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

 10. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte bzw. Gasgeräte sind der ENTEGA mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche 
Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann ENTEGA 
in ergänzenden Bedingungen regeln.

 11. Vertragsstrafe
 11.1 Verbraucht der Kunde Elektrizität bzw. Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin- 

gung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist ENTEGA  be- 
rechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten (Verbrauchs-)Geräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden gelten-
den Strom- bzw. Erdgaspreis zu berechnen.

 11.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahr- 
lässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Ver- 
pflichtung nach dem für ihn geltenden Strom- bzw. Erdgaspreis zusätzlich zu zahlen gehabt 
hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

 11.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzu- 
stellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziff. 11.1 und 11.2 für 
 einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

 12. Beschwerden
  Fragen und Beschwerden im Zusammenhang mit ihrem Energieliefervertrag können Kunden 

an das Beschwerdemanagement der ENTEGA (beschwerde@entega.de) richten. Zur Bei-
legung von Streitigkeiten nach § 111a EnWG kann ein Schlichtungsverfahren bei der 
Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucher-
service der ENTEGA angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung 
 gefunden  wurde. ENTEGA ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungs-
stelle Energie verpflichtet. Adresse: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin,  Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-
energie.de. Die Euro p äische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
bereit, die Kunden unter www.ec.europa.eu/consumers/odr finden. Verbraucher haben die 
Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen 
oder Online-Dienstleistungs verträgen zu nutzen.

 13. Gerichtsstand
  Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Versorgungsvertrag ist der Ort 

der Elektrizitäts- bzw. Gasabnahme durch den Kunden.

 14. Rechtsnachfolge
  Jeder Vertragspartner kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit vorheriger 

 Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners durch Rechtsgeschäft auf einen Dritten 
übertragen.

 15. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Ergänzenden Bedingungen 
Strom bzw. Gas der ENTEGA

  Die Regelungen dieses Vertrags beruhen u. a. auf den bei Vertragsschluss aktuellen einschlä-
gigen Gesetzen und Rechtsvorschriften, wie z. B. dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) bzw. der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV), auf der aktuellen einschlä-
gigen Rechtsprechung der höchstinstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen einschlägigen 
Verwaltungsentscheidungen. Sollten sich die Rahmenbedingungen, auf denen der Vertrag 
 beruht, ändern und sollte der Vertrag hierdurch lückenhaft oder seine Fortsetzung für ENTEGA 
unzumutbar werden, ist ENTEGA berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/
oder die Ergänzenden Bedingungen Strom bzw. Gas der ENTEGA entsprechend anzupassen. 
Eine solche Vertragsanpassung wird ENTEGA dem Kunden mit einer Frist von mindestens 
sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden schriftlich mitteilen. Die Änderungen gelten 
als genehmigt, wenn der Kunde diesen nicht mindestens einen Monat vor Wirksamwerden der 
Änderungen widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
spruchs. Daneben kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Auf die Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs und das Recht zur fristlosen Kündigung des 
Vertrags wird ENTEGA den Kunden bei Bekanntgabe der Änderung gesondert hinweisen.

 16. Datenschutz
  ENTEGA verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten und 

das Fernmeldegeheimnis zu wahren. Der Kunde wird in angemessener Weise über die Erhe-
bung und Verwendung seiner personenbezogenen Daten unterrichtet

 B. ZUSÄTZLICHE/ABWEICHENDE SONDERBEDINGUNGEN FÜR KUNDEN MIT ONLINE- 
PRODUKTEN UND KUNDEN, DIE BEIM ONLINE-SERVICE „MEINEENTEGA“ REGIS- 
TRIERT SIND

  Für Kunden, deren gewählter Strom- bzw. Erdgastarif im Vertrag von ENTEGA ausdrücklich als 
„Online-Produkt“ gekennzeichnet ist, und für Kunden, die beim Online-Service „MeineENTEGA“ 
registriert sind, gelten zusätzlich bzw. abweichend zu den Regelungen unter obigem Buchstaben 
A die folgenden Regelungen:

 17. Kommunikation während des Vertragsverhältnisses
 17.1 Der Kunde verpflichtet sich, der ENTEGA über die gesamte Vertragsdauer eine gültige, erreich-

bare E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen. Er hat ENTEGA bei einer Änderung oder einem 
Wegfall der mitgeteilten E-Mail-Adresse unverzüglich zu informieren. Der Kunde hat ferner bei 
der Konfiguration der zum Abruf seiner E-Mails verwendeten EDV-Programme (Spamfilter, 
Firewall etc.) darauf zu achten, dass der Zugang der E-Mails der ENTEGA jederzeit gewährleistet 
ist. Wenn der vom Kunden gewählte Strom- bzw. Erdgastarif im Vertrag von ENTEGA ausdrück-
lich als „Online-Produkt“ gekennzeichnet ist, hat er sich ferner für die gesamte Vertragsdauer 
beim Online-Service „MeineENTEGA“ zu registrieren. ENTEGA übermittelt ihm nach Vertrags-
schluss die hierzu erforderlichen Daten.

 17.2 ENTEGA ist berechtigt, dem Kunden alle weiteren Informationen und Unterlagen im Zusam- 
menhang mit dem Vertragsverhältnis, insbesondere Rechnungen, ausschließlich über sein 
Postfach auf dem Online-Kundenportal „MeineENTEGA“ zu übermitteln, wobei der Kunde per 
E-Mail informiert wird, sobald ENTEGA für den Kunden eine Information/Unterlage in sein Post-
fach auf dem Online-Kundenportal „MeineENTEGA“ eingestellt hat. Ausgenommen hiervon 
sind Vertragsbestätigungen nach Ziff. 1.1, Mitteilungen über Preisänderungen nach Ziff. 2.3 
sowie Kündigungen und Kündigungsbestätigungen nach Ziff. 2.4, 2.5, 8.1, 8.2, 8.4, 15 und 19 
sowie Mitteilungen über Vertragsanpassungen nach Ziff. 15. Diese werden dem Kunden sowohl 
in Textform als auch über sein Postfach auf dem Online-Kundenportal „MeineENTEGA“ über-
mittelt.

 17.3 Die Regelungen in Ziff. 17.2 sowie in Ziff. 18 Satz 2 finden keine Anwendung, soweit und solange 
die technische Verfügbarkeit des Online-Kundenportals „MeineENTEGA“ nicht gegeben ist.

 17.4 Änderungen der Kontaktdaten (z. B. Adresse, Zählerstand, Bankverbindung) erfolgen aus- 
schließlich über E-Mail und/oder das Online-Portal „MeineENTEGA“ im Internet. Bei Server- 
ausfall oder länger andauernden technischen Problemen können ausnahmsweise für die Zeit 
des Serverausfalls auch andere Kommunikationswege, insbesondere Fax, briefliche Mit teilung 
und Telefon, genutzt werden.

 18. Ablesung
  Zusätzlich zu Ziff. 5.1 gilt: ENTEGA wird den Kunden zum Zwecke der weiteren Erfassung des 

Zählerstands einmal jährlich per E-Mail dazu auffordern, den Zählerstand abzulesen und diesen 
im Online-Kundenportal „MeineENTEGA“ zu erfassen, wenn dies zum Zwecke einer Abrech-
nung nach Ziff. 3.1, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse 
der ENTEGA an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde wird in einem solchen Fall 
ausschließlich das Online-Kundenportal „MeineENTEGA“ zur Erfassung und Übermittlung des 
Zählerstands an ENTEGA nutzen.

 19. Außerordentliche Kündigung wegen fehlender E-Mail-Adresse bei Kunden mit Online-
Produkten

  Wenn der vom Kunden gewählte Strom- bzw. Erdgastarif im Vertrag von ENTEGA ausdrück- 
lich als „Online-Produkt“ gekennzeichnet ist, ist ENTEGA zusätzlich zu Ziff. 8 berechtigt, den 
Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der Kunde der ENTEGA keine gültige, erreichbare E-Mail- 
Adresse zur Verfügung stellt.
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